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S. Ill) die Kassation rechtskräftiger Entscheidungen be
antragt.

§20
Der Staatsanwalt ist zum Zwecke der Wahrung der de

mokratischen Gesetzlichkeit berechtigt, in jedem Zivil
rechtsstreit und in jedem Verfahren der Freiwilligen Ge
richtsbarkeit durch Einreichung von Schriftsätzen und 
durch Teilnahme an Gerichtsverhandlungen mitzuwirken.

§ 21
Der Staatsanwalt führt selbst Zivilprozesse in den Fäl

len, die in der Zivilprozeßordnung vorgesehen sind.

§ 22
Der Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokratischen 

Republik beantragt beim Obersten Gericht die Kassation 
rechtskräftiger Entscheidungen in Zivilsachen entsprechend 
dem Gesetz vom 8. Dezember 1949 (GBl. S. 111).

§23
Der Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokratischen 

Republik kann beim Obersten Gericht der Deutschen De
mokratischen Republik im Zusammenhang mit einer Ent
scheidung des Obersten Gerichts den Erlaß von allgemein 
geltenden Richtlinien über die Auslegung und Anwendung 
der Gesetze für die Praxis der Gerichte beantragen.

Fünfter Abschnitt 

Strafvollstreckung, Strafvollzug, Begnadigung, Strafregister

§24
Die Staatsanwaltschaft überwacht die Vollstreckung der
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